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§ 2 T-HSG Begriffsbestimmungen
 T-HSG - Hundesteuergesetz, Tiroler

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 12.10.2024

(1) Als Wachhunde gelten Hunde, die ständig zum Bewachen von land- oder forstwirtschaftlichen Betrieben, von

Magazinen, Lagerräumen, Lagerplätzen oder ähnlichen Betriebsstätten oder von Gebäuden, die mehr als 250 Meter in

der Luftlinie vom nächsten bewohnten Gebäude entfernt sind, verwendet werden.

(2) Als Hunde, die in Ausübung eines Berufes oder Erwerbes gehalten werden, gelten Hunde, die nach ihrer Art und

Ausbildung von ihrem Halter zur Ausübung seines Berufes oder Erwerbes benötigt werden.
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